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Allgemeine Bedingungen für die Reise-Rücktrittskostenversicherung (ABRV)
§ 1 Versicherungsumfang
1. Der Versicherer leistet Entschädigung:

a) bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder einem
anderen vom Versicherten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;

b) bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen zusätzlichen
Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen
Mehrkosten des Versicherten, vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem
versicherten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nachträg-
licher Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten wird in bezug auf Art und
Klasse des Transportmittels, der Unterkunft und Verpflegung auf die durch
die Reise gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend von der ge-
buchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur
die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt.
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für eine Begleitperson sowie Kosten
für die Überführung eines verstorbenen Versicherten.

2. Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1 leistungspflichtig, wenn infolge eines
der nachstehend genannten wichtigen Gründe entweder die Reiseunfähigkeit
des Versicherten nach allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm
der Antritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung nicht zugemutet wer-
den kann:
a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung des Versi-

cherten, seines Ehegatten, seiner Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern,
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder oder, wenn die Reise für zwei
Personen gemeinsam gebucht wurde, der zweiten Person, vorausgesetzt,
dass diese gleichfalls versichert ist;

b) Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise,
seines Ehegatten, der minderjährigen Kinder oder Geschwister des Versi-
cherten oder der Eltern eines minderjährigen Versicherten, sofern der An-
gehörige ebenfalls versichert ist;

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemeinsamer Reise,
des versicherten Ehegatten oder der mitversicherten Mutter eines minder-
jährigen Versicherten;

d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle gemeinsamer
Reise, eines der in Ziffer 2 b genannten versicherten Angehörigen des
Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis oder vorsätzlicher
Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftli-
chen Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder sofern
zur Schadenfeststellung seine Anwesenheit notwendig ist.

§ 2 Ausschlüsse
1. Der Versicherer haftet nicht

a) bei Tod, Unfall oder Krankheit von Angehörigen, die das 75. Lebensjahr
vollendet haben.

b) für die Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindli-
chen Verwendung von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren

ergeben, politische Gewalthandlungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche Un-
ruhen und Kernenergie.

2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn für den Versi-
cherungsnehmer/Versicherten der Versicherungsfall bei Abschluss der Versi-
cherung voraussehbar war oder der Versicherungsnehmer/Versicherte ihn vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.

§ 3 Versicherungswert, Versicherungssumme, Selbstbehalt
1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen Reisepreis (Ver-

sicherungswert) entsprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen (z.
B. Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn sie bei der Höhe der Versiche-
rungssumme berücksichtigt wurden.
Der Versicherer haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme abzüglich
Selbstbehalt; sollten die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreise-
kosten den Versicherungswert übersteigen, so ersetzt der Versicherer auch
den über den Versicherungswert hinausgehenden Betrag abzüglich Selbstbe-
halt.

2. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbstbehalt. Dieser
wird, soweit nicht anders vereinbart - auf EUR 25,-- je Person festgelegt. Wird
der Versicherungsfall durch Krankheit oder Schwangerschaft ausgelöst, so
trägt der Versicherte von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v. H. selbst,
mindestens EUR 25,-- je Person.

§ 4 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers/Versicherten im Versiche-
rungsfall

1. Der Versicherungsnehmer/Versicherte ist verpflichtet:
a) dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles unverzüglich mitzu-

teilen und gleichzeitig die Reise bei der Buchungsstelle oder im Falle der
schon angetretenen Reise beim Reiseveranstalter zu stornieren;

b) dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft zu erteilen und
ihm alle erforderlichen Beweismittel von sich aus zur Verfügung zu stellen,
insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, Unfälle, Impfun-
verträglichkeit bzw. Schwangerschaft im Sinne von § 1 Ziffer 2 unter Bei-
fügung der Buchungsunterlagen einzureichen;

c) auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schweigepflicht in bezug
auf den Versicherungsfall zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechts-
wirksam nachgekommen werden kann.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte eine der vorstehenden Oblie-
genheiten, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei
denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grobe Fahrlässigkeit be-
ruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer insoweit verpflich-
tet, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Versicherungs-
falles noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung gehabt hat.

§ 5 Zahlung der Entschädigung
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach festge-
stellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen.

Klauseln und Sonderbedingungen zu den ABRV
Klausel 3: Nicht beanspruchte Reiseleistungen
Abweichend von § 1 Nr. 1 b ABRV ersetzt der Versicherer bei Abbruch der Reise
zusätzlich Aufwendungen des Versicherten für gebuchte, jedoch nicht in Anspruch
genommene Leistungen, sofern dies im Antrag bei der Höhe der Versicherungs-
summe berücksichtigt bzw. im Versicherungsschein gesondert vereinbart wurde.

Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnungen
Sofern die Versicherung mit Abschluss von Mietverträgen für Ferienwohnungen,
Ferienhäuser oder Ferienappartements in Hotels genommen wird, erhält § 1 Ziffer 1
der Allgemeinen Bedingungen für die Reise-Rücktrittskostenversicherung (ABRV)
folgende Fassung:

Der Versicherer leistet Entschädigung:
a) bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder Ferienappar-

tements im Hotel aus einem der in § 1 Ziffer 2 ABRV genannten wichtigen
Gründe für die dem Vermieter oder einem anderen vom Versicherten vertrag-
lich geschuldeten Rücktrittskosten;

b) bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferienhauses oder des Fe-
rienappartements im Hotel aus einem der in § 1 Ziffer 2 ABRV genannten
wichtigen Gründen für den nicht abgewohnten Teil der Mietkosten, falls eine
Weitervermietung nicht gelungen ist.
Die übrigen Bestimmungen der ABRV gelten sinngemäß.

Anhang   (Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz - VVG - )
Erste Prämie - § 38
I. Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versi-

cherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von
drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

II. Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so
ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Rettungspflicht - § 62
I. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritte des Versicherungs-

falls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sor-
gen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die
Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versiche-
rer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat
der Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

II. Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung we-
der auf Vorsatz noch auf grobe Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Ver-
letzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang
des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer
gewesen wäre.

Rettungskosten - § 63
I. Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß § 62 macht, fallen, auch

wenn sie erfolglos bleiben, dem Versicherer zur Last, soweit der Versicherungs-
nehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat
Aufwendungen, die in Gemäßheit der von ihm gegebenen Weisungen gemacht
worden sind, auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der übrigen Ent-
schädigung die Versicherungssumme übersteigen. Er hat den für die Aufwen-
dungen erforderlichen Betrag auf Verlagen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

II. Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur dem in den §§ 56, 57
bezeichneten Verhältnissen zu erstatten.

Übergang von Ersatzansprüchen - § 67
I. Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen

einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser
dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versiche-
rungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des
Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht
insoweit frei, als er aus dem Anspruch oder dem Rechte hätte Ersatz erlangen
können.

II. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang
ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den
Schaden vorsätzlich verursacht hat.


